
N e u e  ( M u s t e r - ) W e i t e r b i l d u n g s o r d n u n g

Kinder-Nephrologie 
Definition: 

Die Zusatz-Weiterbildung Kinder-Nephrologie umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die 
Vorbeugung, Erkennung, konservative Akut- und Langzeitbehandlung und Rehabilitation von Erkrankungen der 
Niere und ableitenden Harnwege bei Kindern und Jugendlichen von Beginn bis zum Abschluss ihrer somatischen 
Entwicklung. 

Weiterbildungsziel: 

Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in Kinder-Nephrologie nach Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte. 

Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 

Facharztanerkennung für Kinder- und Jugendmedizin 

Weiterbildungszeit: 

36 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2, davon können bis zu 

� 12 Monate während der Facharztweiterbildung abgeleistet werden  
� 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden  

Weiterbildungsinhalt: 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Erkennung und Behandlung der angeborenen und erworbenen einschließlich glomerulären und tubulären 
Funktionsstörungen und Erkrankungen von Niere und Harntrakt 

- der Erkennung und Behandlung der akuten und chronischen Nierenfunktionsstörung einschließlich des 
beginnenden und manifesten Nierenversagens und deren metabolischen Folgen sowie der Durchführung und 
Langzeitsteuerung der Nierenersatztherapie 

- der Erkennung und Behandlung der arteriellen renalen Hypertonie sowie der renalen Osteopathie und Anämie 

- den hormonellen Veränderungen einschließlich Wachstumsstörungen bei Kindern und Jugendlichen mit 
Nierenerkrankungen 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu urologisch-chirurgischen Behandlungsverfahren 

- der Vorbereitung, prä- und postoperativen Versorgung von Kindern mit Nierentransplantation sowie deren 
Langzeitbetreuung einschließlich Steuerung und Überwachung der immunsuppressiven Medikation 

- Doppler- / Duplex-Untersuchungen der Nierengefäße einschließlich bei Transplantatnieren 

- der Nierenbiopsie 

- extrakorporalen Blutreinigungsverfahren bei Intoxikationen, Stoffwechselerkrankungen und Stoffwechselkrisen 

- der Peritonealdialyse 

- der Hämodialyse und verwandten Techniken wie Filtration, Adsorption und Separation 

 



 



§ 20 Allgemeine Übergangsbestimmungen
 

(1) 

Soweit in Abschnitt B und C keine speziellen Regelungen getroffen sind, gelten die allgemeinen 
Übergangsbestimmungen. 

(2) 

Die nach der bisher gültigen Weiterbildungsordnung erworbenen Weiterbildungsbezeichnungen, die nicht mehr 
Gegenstand dieser Weiterbildungsordnung sind, dürfen weitergeführt werden. 

(3) 

Die nach der bisher gültigen Weiterbildungsordnung erworbenen Qualifikationsnachweise behalten ihre Gültigkeit. 

(4) 

Kammerangehörige, die sich bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung in einer Facharztweiterbildung 
befinden, können diese innerhalb einer Frist von sieben Jahren nach den Bestimmungen der bisher gültigen 
Weiterbildungsordnung abschließen und die Zulassung zur Prüfung beantragen. 

(5) 

Kammerangehörige, die sich bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung nach Facharztanerkennung in einer 
Weiterbildung zum Schwerpunkt befinden, können diese innerhalb einer Frist von drei Jahren nach den 
Bestimmungen der bisher gültigen Weiterbildungsordnung abschließen und die Zulassung zur Prüfung 
beantragen. 

(6) 

Kammerangehörige, die sich bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung in der Weiterbildung in einem 
Bereich befinden, können diese innerhalb einer Frist von drei Jahren nach den Bestimmungen der bisher gültigen 
Weiterbildungsordnung abschließen und die Zulassung zur Prüfung beantragen. 

(7) 

Kammerangehörige, die sich bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung nach Facharztanerkennung in der 
Weiterbildung zu einer Fakultativen Weiterbildung oder einer Fachkunde befinden, können diese innerhalb einer 
Frist von zwei Jahren nach den Bestimmungen der bisher gültigen Weiterbildungsordnung abschließen und die 
Zulassung zur Prüfung beantragen. 

(8) 

Kammerangehörige, die bei Einführung einer neuen Bezeichnung in diese Weiterbildungsordnung in dem 
jeweiligen Gebiet, Schwerpunkt oder der jeweiligen Zusatz-Weiterbildung innerhalb der letzten 8 Jahre vor der 
Einführung mindestens die gleiche Zeit regelmäßig an Weiterbildungsstätten oder vergleichbaren Einrichtungen 
tätig waren, welche der jeweiligen Mindestdauer der Weiterbildung entspricht, können die Zulassung zur Prüfung 
beantragen. Der Antragsteller hat den Nachweis einer regelmäßigen Tätigkeit für die in Satz 1 angegebene 
Mindestdauer in dem jeweiligen Gebiet, Schwerpunkt oder Zusatz-Weiterbildung zu erbringen. Aus dem 
Nachweis muss hervorgehen, dass der Antragsteller in dieser Zeit überwiegend im betreffenden Gebiet, 
Schwerpunkt oder der entsprechenden Zusatz-Weiterbildung tätig gewesen ist und dabei umfassende 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erworben hat. 

Anträge sind innerhalb einer Frist von drei Jahren zu stellen. Dabei können auch Tätigkeitsabschnitte innerhalb 
dieser Frist berücksichtigt werden. 



(9) 

In den Fällen der Absätze 4 bis 8 finden auf das Anerkennungsverfahren die §§ 12-16 Anwendung. 

Auf die Fristen findet § 4 Abs. 6 Anwendung.[1]  

 
 

 

[1]   Für die interne Verwaltungspraxis der Ärztekammern empfiehlt sich, aus rechtlichen, qualitativen und 
administrativen Gründen eine feste zeitliche Begrenzung vorzusehen. 

 
 
  
 


